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Entsendegesetz LR-Nr. 823.21 und Entsendeverordnung 823.211.1 in der Fassung vom 01.01.2025 über die Entsendung 
von Arbeitnehmern im Rahmen der grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistungen (www.gesetze.li)  

1. Meldepflicht Einsatzmeldung 
Die Meldung hat vor Beginn des Einsatzes in Liechtenstein über das Elektronische Meldesystem (EMS) 
oder im Rahmen eines Bewilligungsverfahren beim Ausländer- und Passamt zu erfolgen. Unmittelbar 
vor Beginn des Einsatzes für Entsender aus EU/EWR-Staaten. Acht Tage vor Beginn des Einsatzes für 
Entsender aus anderen Staaten. 

Betreffend Sonderbestimmungen für den indirekten Personalverleih* sowie für schweizerische Unternehmen 
siehe nächste Seite ** 

2. Einsatztage 
Im Meldeverfahren stehen Unternehmen pro Jahr maximal 90 Einsatztage (unabhängig von der Anzahl 
gleichentags entsandter Arbeitnehmer) für eine Grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung 
(GDL) nach Liechtenstein zur Verfügung. GDL über 90 betriebliche Einsatztage sind bewilligungspflich-
tig. Bei einer Dienstleistungserbringung ab 91 Einsatztagen ist vor Beginn der GDL ein Gesuch zur Prü-
fung zu stellen. 

3. Meldepflicht Gewerbe 
Zu beachten ist bei den GDL nach Liechtenstein die gewerbliche Meldepflicht. Ist die Dienstleistung 
eines Qualifizierten Gewerbe und deren Tätigkeit nach Anhang 1 der Gewerbeverordnung (ab Seite 22)   
zuzuordnen, gilt es die gewerberechtliche Meldung zu erstatten.  
Betreffend Sonderbestimmungen für schweizerische Unternehmen siehe nächste Seite ** 

4. Unterlagen 
Für die gesamte Dauer der Entsendung sind ein Lichtbildausweis (ID, Personalausweis oder Reisepass) 
und folgende Unterlagen am Ort der Tätigkeit bereitzuhalten oder den Kontrollorganen innerhalb von 
zwei Arbeitstagen nach durchgeführter Kontrolle zugänglich zu machen (vorzugsweise elektronisch 
entsendungen@llv.li): 
o Arbeitsvertrag (oder anderes gleichwertiges Dokument) in deutscher Sprache  
o allenfalls Vereinbarungen über Entsendezulagen und Spesenentschädigungen in deutscher Sprache 
o Nachweis der Sozialversicherungsunterstellung (Formular A1 oder gleichwertiger Nachweis) 

5. Allfällige Entsendezulagen 
Für die Frage, ob allenfalls und welcher allgemeinverbindlich erklärte Gesamtarbeitsvertrag (ave GAV) 
zur Anwendung gelangt, wird bei Entsendebetrieben zunächst darauf abgestellt, welche Tätigkeit die 
entsandten Arbeitnehmer vor Ort (in Liechtenstein) ausüben. In den Branchen, in denen ein ave GAV 
gilt, ist die Zentrale Paritätischen Kommission (ZPK) zuständig für die Kontrolle der Mitwirkungspflich-
ten und der einzuhaltenden Bestimmungen der ave GAV. Auf der Homepage der ZPK sind die aktuell 
gültigen ave GAV-Bestimmungen publiziert (Link).   

Merkblatt für Entsender und deren Auftraggeber Entsendegesetz und -verordnung 

http://www.avw.llv.li/
mailto:info@zpk.li
http://www.gesetze.li/
https://gdl.llv.li/
https://www.llv.li/de/landesverwaltung/auslaender-und-passamt/dienstleistungserbringung-gdl-/unternehmen-mit-sitz-in-eu-ewr/ab-91-tage
https://www.llv.li/de/landesverwaltung/auslaender-und-passamt/dienstleistungserbringung-gdl-/unternehmen-mit-sitz-in-eu-ewr/ab-91-tage
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.llv.li%2Fde%2Fonline-services%2Fgewerbliche-meldung-einer-grenzueberschreitenden-dienstleistungserbringung-aus-einem-ewr-mitgliedstaat-oder-der-schweiz-27925&data=05%7C02%7CMarcel.Wessner%40llv.li%7Cc7ffbbd04a17400e2e5408dec6f381df%7Cd5b6ddd0253040f498a234ac286d8ef1%7C0%7C0%7C639166946328151893%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ZxOYGvaxDg%2FKW5ww7E1JSmFNaMfngnRr7Ee8gSoaFvU%3D&reserved=0
https://www.gesetze.li/konso/pdf/2020469000?version=3
mailto:entsendungen@llv.li
https://www.zpk.li/gav
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6. Kontrollorgan 
In den Branchen, in denen ein allgemeinverbindlich erklärter Gesamtarbeitsvertrag gilt, ist die ZPK zu-
ständig für die Kontrolle der oben genannten Mitwirkungspflichten und der einzuhaltenden Bestim-
mungen der Gesamtarbeitsverträge. Die ZPK ist hoheitlich tätig und meldet jeden Verstoss dem Amt 
für Volkswirtschaft. Für den weiteren Vollzug des Entsendegesetzes ist das Amt für Volkswirtschaft 
zuständig. 

7. Weitere Unterlagen 
Fordert das Kontrollorgan weitere Unterlagen an, so sind diese binnen 30 Tagen einzureichen. 

8. Verfahren bei Verstössen 
Werden die oben aufgeführten Pflichten zur Meldung, zur Bereithaltung und zur Abgabe von Unterla-
gen nicht eingehalten, oder wird ein Verstoss gegen die einzuhaltenden Bestimmungen über Arbeits- 
und Beschäftigungsbedingungen (insbesondere über Arbeitszeit und Lohn nach allgemeinverbindlich 
erklärten Gesamtarbeitsverträgen und Arbeitsgesetz) nicht eingehalten, so leitet das Amt für Volks-
wirtschaft ein Verfahren ein. Das Amt für Volkswirtschaft kann gegen den entsendenden Arbeitgeber 
und gegen seinen Auftraggeber eine Busse aussprechen und/oder gegen den entsendenden Arbeitge-
ber eine Entsendesperre verhängen. Die Höhen der Bussen sind im Anhang der Entsendeverordnung 
geregelt. 

9. Sanktionen 
Ausgesprochenen Sanktionen bezüglich der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen bei mittleren 
und schweren Verstössen sowie Entsendesperren werden nach Erlangen der Rechtskraft auf der 
Homepage des AVW veröffentlicht. 

10. Vollzugskostenbeiträge 
Arbeitgeber, die Arbeitnehmer nach Liechtenstein entsenden, schulden den paritätischen Organen die 
Beiträge an die Vollzugskosten, die ein allgemein verbindlicher Gesamtarbeitsvertrag den Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern auferlegt, da die paritätischen Kontrollorgane (ZPK) mit den Aufgaben nach  
Art.6c Abs. 1 betraut worden sind. 

11. Ausländerrecht 
Allfällige ausländerrechtliche Fragen sind bitte direkt mit der zuständigen Stelle zu klären: Ausländer- 
und Passamt, Tel.-Nr.: +423 236 61 41, E-Mail: bewilligungen.apa@llv.li 

12. Sonderbestimmungen 
* Sonderbestimmungen betreffend der Meldepflicht für den indirekten Personalverleih 
Verleiht ein ausländisches Unternehmen einen Arbeitnehmer an einen ausländischen Einsatzbetrieb und entsen-
det dieser den Arbeitnehmer nach Liechtenstein, so liegt indirekter Personalverleih (Huckepackentsendung) vor. 
In diesen Fällen ist der Einsatzbetrieb der meldepflichtige Arbeitgeber im Sinne von Art 6a Entsendegesetz. Der 
indirekte Personalverleih aus der Schweiz ist verboten. 

** Sonderbestimmungen betreffend der Meldepflicht für Unternehmen aus der Schweiz 

Eine Ausnahme von der Meldepflicht besteht für entsendende Arbeitgeber mit Sitz in der Schweiz für die ersten 
8 Tage pro Quartal eines Kalenderjahrs. Diese Entsendungen unterliegen aber dennoch dem Entsendegesetz. 
Dementsprechend gelten insbesondere die Bestimmungen über die mitzuführenden Unterlagen und die weiteren 
Mitwirkungspflichten, ebenso sind die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen einzuhalten. 
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